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Neues helvetisches Tag blare.
^Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzgeb. Räthe.

Band i. x, xx

Vol z i e h n n g s d i r e kto r i u m.

D o n a n a r ni e e.

Gcneralquartier Lenzburg den i?. Thermidor.
M assen a, Obcrgeneral, an das Vollziehuugsdi-

rcttoriuuk der helvetischen Republik.
Bürger Direktoren!

Um bestmöglich der Verwirrung vorzuliegen,
welche in den Gemeinen die Verthnlung der Ein-
quartierungen verursacht, wofern sie von der An-
kunft der Truppen nicht zum voraus benachrichtigt
sind, gab ich dem Chef des Gencra.stabs den Auf-
trag, den Chess der Corps die Anweisung zu geben,
wie sie sich in solchem Falle zu verhalten haben;
uvcröieß schrieb ich dein Commissair-Hrdonnateiw,
e? sollte dafür sorgen, daß aller Orcen auf dem
Durchmärsche fur die französischen Miiitairs hin-
reichender Unterhalt vorhanden sey.

Gruß und Verehrung.
(Sig.) Massen«.

Dem Original gleichlautend, der Gen. Sek.' Mousson.

G e s e z g e b u n g.
Grosser Rath, go. Jul.

(Fortsetzung.)
7?àrfch: Es ist doch ein seltsames Ding um

.Ì5 îch 's'uNon; das eine mal reißt man ein gamzes chluch hinaus, ohne sich zu fürchten, und das
furchet man sich/ auch nur einen Buch-

Z" verrücken. Vor einen Jahr hat man
ganze ^antone aus der Constitution hinansgestri-

beute beruft man sich wieder auf jeden

^ ^ H-^telben. Uedrigens werde ich mich
î, Q. »

5^!im cnla^>-s Antrag fügen, obgleichmir Stockars Antrag besser gefallt.
Z^bt immer so, wer zuviel will,âs u

â'sieft gar nichts ; die Sache ist so lange
worden, bis fie dringend wurde, damit

gehe wie mir dem Ainanzplan, daß man noch-

II. Bern, 8. Aug. 1799. (21. Thermid. Vll.

gedrungen die Commisssonal - Gutachten annehmen
muffe. Die Sache wurde nun vertaget, weif man
nicht den leinen Kautonen Uebergewicht über dit
andern gestatten wollte. Gerade das Gleiche war
Schuld von der Vertagung der Einthcilung der
Kantone; denn die kleinen wollten sich nicht durch
die grossen verschlingen lassen, so n ie wü- uns auch
nicht mir unserm schlichten Menschenverstand zu
Füssen der Mitglieder legen wollen, die sich ge-
wohnt sind, alles durchzudrücken. Nun sinde ich,
Zimmermanns Antrag sey zwekmäßig, nur fadere
ich, daß die Commission durch die Versammlung
e nannt werde.

Euter zieht seinen Antrag zurük, in so fern
die Commission in den Grenzen der Consiituticn
bleiben will. Erokar folgt.

Herzog fodert vor allem aus Rüknahme des
Beschlusses vom 75. Jul., durch den die Kantons-
Eintheilnug vertaget wurde.

Custor, Pellegrini, Carmintran wider-
setzen sich diesem Ordmmgsantrag.

Carrard, Rellstab, Stokar unterstützen
Herzogs Antrag, welcher angenommen wird.

Die Versammlung erklärt, daß eine neue Com-
mission über die bessere Eincheiiuug Helvttiens nie-
dergefezt werden müsse.

Graf sagt: da nun diese Commission auf die

lg vorhandenen Kantone hin arbeiten sott, so fo-
dre ich daß auch die Zufammenschmelzung der
demokratischen Kantone, die vor einem Jahr statt
hatte, wieder aufgehoben^ und die 22 Kantone,
welche in der Constitution bestimmt sind, hergestellt
werden denn wenn fezt keine kleinen Kantone ein-
geschmolzen werden dürfen, so soll auch die frü-
here Einschmelzung als consiitutionswidrig aufge-
hoben werden.

Schlumpf: diese Zusammenschmelzung hatte
nicht durch ein Gesez, sondern durch eine Werord-
nung von frankischen Behörden statt, und wir kön-
neu hierüber nichts zuruknehmen.

Graf: ich fodre, daß Rapmats Machtspruch
zurükge,zommen, und die Constitution hergestellt
werde. Grafs Antrag wird in so weit angenom-
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u'wi', daß die Commission auf seine geäußerten
Grundsatze hm, die neue Kantonseintheilimg bear-
besten soil.

Zimmermann: wir sind die Gesezgeber Hel-
vetiens, und sollen als solche nicht Spaß treiben;
wie kann aiw nun gefedert werden, die Kantone
wieder herzustellen, wie sie die Constitution bestimmt?
daduch ja'wird die Republik in Unordnung, und
in die unvernünftigsten Ausgaben gestürzt; ich fodre
Rüknahme des Beschlusses.

Sceretan: Ich glaubte auch bis jezt, daß

nicht die Kantone, sondern das Volk die Republik
ausmachen; allein heute hat es die Versammlung
anders beschlossen und da die kleinen Kantone jezt
nicht mehr vereinigt, und zu grösiern Abtheilungen

' zusammengeschmolzen werden dürfen, weil es der
Constitution zuwider seyn soll, so haben die schon

zusammengeschmolzenen Kantone das Recht wieder
ihre Herstellung zu begehren, und daher fodre ich

Tagesordnung über Zimmermanns Antrag.

Graf wundert sich, daß man ihm und der

Versammlung vorwerfe, man treibe Spaß; Nein,
cs ist Ernst, ich foderre bestimmt die Rechte für
die ehmals kleinen Kantone, welche den jetzigen
zugestanden werden. Man geht über Zimmermanns
Antrag zur Tagesordnung.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft,
die auf Anderwerths Antrag an die Commission über
Bekanntmachung der Gesetze gewiesen wird.

Das VolljiesmngMrektoriuin der einen und un-
theilbaren helvetischen Republik, an dle

gesezgebenden Räche.

Bürger Gesezgcber'.

Das Geser vom 26. Iul., welches die Formen
bestimmt, »irrer denen die von der gesetgebendcn
Autorität ergcxmden Akten in den verschiedenen

Bureaux sollen ausgefertigt werden, scheint an
verschiedenen Stellen, und besonders ben-u yten
Artikel eine Unterscheidung zwischen g.sezqeberischen
Akten zu fodern, die unecr der verschiedenen Bc-
»rennung entweder als Gesetze oder ais Dekrete
vorkommen. In ihrem ganzen Inhalt aber bestimmt S

die Resolution nichts über die Grundlagen einer
solchen Unterscheidung, und sie giebt dem Direkt»-
rinm keine Vorschrift, in welchem Falle es eine ihm
zugeschitte gesezgebcrische Akte als Gese; kund

wachen, und in welchem es pe blos als Dekret
vollziehen soll-. Da zur Vollstreckung des Gesetzes

vom 26. Iul., i hierüber eine Entscheidung un-
umgänglich lurthwendig ist, und da sie das Di-
xekrsrium nur von Ihnen erhalten kann, so ladet

es sie e'n, Gesezgeber, diesen Gegenstand mit

Dringlichkeit in Berathung zu ziehen.

Republikanischer Gruß I

Der Präsident des Vollz. Direkt.
(Sg.) Laharpt.

Im Namen de^ Ow kt. der Gc». Sekr.
(Sig.) Mousson.

Der Oberger'chkshof fooert für die Bedürfnisse

seiner Kanzlei 4000 Franken. Jomini fobert

Verweisung an eine Commission. Dieser Antrez
wird angenvmmen, und in die Commission geord-

net: Jomini, Rellstab und To m a mich el.

Senat, 3°. Juli.
Präsident: Fuchs.

Rahn, im Namen einer Commission, legt à
den Beschluß, der die Gesetze voin 3^. und zi.

März, welche d.e Kriegsgerichte einsezten, anst

hebt, folgenden Bericht vor:
Die gegenwärtige Resolution entspricht zwar

dem iu der Boths-Haft des Direktoriums enkhalmea

Wunsch nicht, wenner darin besteht, daß den

setzen vom 30. und 31. Mär; eine genauere I-e-
stimmung gegeben werbe, und um eine«! oster«

vorkommenden S ire it zwischen den Kantonsgericyten
und Kriegsgerichten über die eigentliche. Schorst

vorzubeugen, theils die Grenzlinie zwischen dm

Gerichtsbarkeiten mit mehr Schürfe und Iu'-auvu
gezogen, theils eine verhältnißnwssige Gr-watu»

zwischen den Strafen und den Vergebungen ve-

stimmt werden möchte, sondern die Resolution y»
statt dessen die Kriegsgerichte gänzlich aus.

Eure Commission ist mit den in dieser New

ticn enthallnen Erwägungsgründen gänzlich chw>.
standen, und ist ebenfalls überzeugt, daß,nawf -

den 3. Iul. das Direktorium jene ausserorvenmw

Vollmachten, die ihm Kraft des Gesetzes »o-

18- Mai anvertraut wurden, wieder in die

der gesezqcbenden Räthe abgegeben hat, um "

dem, nach der Versicherung des Direktoriums, ^
Lage der Dinge, welche jene ausserordeurlichen

machten nothwendig gemacht haben sia> f ^
dene, nun auch durch sich selbst jene ^
richte, die von dieser Vollmacht abhängig dm,.,

Direktorium bestellt, und dessen umnitteibarc. -

sicht unterwarft n waren, meist auwews:, u

Strafbaren wieder ihrem consistalwncalen

sehr voustanmg r-ir B w bst 1-

welche die innere Ruhe der Repubuk m ..z,

gen könnten, welche zur Zeit, da rue <oest.-



ZI. und zk. Mär; gegeben wurden, noch nicht! auf--
gestellt waren.

In dieser Ueberzeugung, und in der Hoffnung,
daß die Gesezgeb g ungesäumt mit einer gezieme

lichen Prozeßform fur die Verbrechen gegen die äussere

und innere Sicherheit des Staats nch beschäftigen

wird, welche der. Gang solcher Prozeßformcn bei
den Kantonsgerichten verkürzt, rathet Eure Com-
misston ciumüchig zur Annahme des Beschlusses;
um so mehr, da sie ebenfalls überzeugt ist, wie
wenig diese ausserordentliche Kriegsgerichte ihren
Endzwck erreicht haben, wie wenig solche zur Be-
ruhigung der Einwohner der Republik beigetragen,
und wie äusserst kostspielig solche für den Staat ge-
Wesen sind.

lind da das Direktorium uns in seiner Ein la-
dunz aufmerksam machte, von was für bedenklichen
Folgen theils die Zweifel, die sich über die gegen-
seitiaen Befugnisse der Civil - und Militärgerichte
erheben, theils jener verhältnißmafstgen Gradation
zwischen den Vergehungen und Strafen die in den
erwähnten Gesetzen vom 30. und 31. März statt
findet, seyn wie sehr dadurch die Beendigung der
Prozesse, soviel noch im Arreste sitzender Verbrecher,
theils verzögert theils erschwert werden, so wünscht
die Commission daß es dem Senat gefallen möchte,
die Dringlichkeit der Discussion über diese Résolu-
tjon zu beschließen.

Zäslin spricht für die Annahme; er weiß
aber, daß viele Kantonsgerichte sehr mit Arbeiten
überhäuft sind, wodurch die Prozeße ungemein in
die Länge gezogen werden; er fürchtet, dieß werde
sich nun durch diesen Beschluß noch vermehren,
nnd wünscht also, daß mit Beschleunigung ein
schnellerer Prozeßgang dekretirt werden möge.

Der Beschluß wird angenoinmen.
Hoch, im Namen der Saalinspektoren, bench-

tet, daß im grossen Rathe die Gehaltsabziehungen
der abwesenden Mitglieder nur für die mit Urlaub
abwesenden, nicht für die kürzern Abwesenheiten von
s bis 3 Tagen statt finden, und diese leztern nicht
eingeschrieben werden; darüber, und über die Be-
Zahlungsart der bei der Kanzlei des Senats Ange-
stellten, legt er einen Bericht für 3 Lage auf den
Kanzleitisch.

Lang verlangt, daß dem Reglement gemäß,
die Protokolle von dem Präsidenten und Sekretärs
unterzeichnet werden; er wünscht eine Commission
darüber, die beschlossen und in die ernannt wer-
den: Lang, Stapfer und Münger.

Grosser Rath, 31. Jul.
Präsident Marcacci.

Pellegrini macht folgenden Antrag:

'7

Bürger Gesezgeber!

Ms gestern der große Rath beschloß, die Kan-
tone auszugleichen, trug Graf durch eiuen m?in-r
Meinung nach, satyrischen Ausfall in einem Au-
genbljk von Zerstreuung darauf an diesen Beschluß
auch auf die kleinen Kantone Ury, Echwyz, Unter-
walden und Zug, seit langem unter dem Namen
Kanton Waldsiädten miteinander vereinigt, auszu-
dehnen. Ueber diesen Antrag wurde die Tages-
ordnung begehrt, d. i. die Reiseitssetznng desselben;
allein die Zerstreuung mehrerer Mitglieder verhüt-
dene ihre Annahme ; diesem zufolge behauptet man,
daß dieser Antrag dahin gehend den bestehenden
Kantonen 4 neue beizufügen, genehmigt wurde.

Weit entfernt solche Thorheiten oder Aussichwei-
fungen (exli-vvK^-enc-vz) zu billigen, mache ich mir
eine Schuldigkeit daraus, zu zeigen, daß dieser
Antrag durch die Verwerfung der Tagesordnung
nicht angenommen wurde, oder wenn man ihn als
angenommen ansehen will, so erfodert die Würbe
der Versammlung daß er zurükgenommen werde.

Was zuerst die Form betrifft, so schreib? unser
Reglement in den §Z 104. und 105. vor, daß die
Tagesordnung durch keinen fremdartigen Antrag
unterbrochen werden könne, es sey denn, daß er
von 4 Mitglieder» der Versammlung uitterstüzt
werde, und wenn jemand die Tagesordnung über
den Antrag begehrt, und von 4 Mitgliedern unter-
stüzt wird, der Präsident in Berathung fege, ob
die Tagesordnung angenommen werden soll. oder
ob man die Sache in Betrachtung ziehen wolle. —
nun die Tagesordnung über Grafs Antrag nicht
angennommen wurde; so folgt daraus, daß er in
Betrachtung gezogen werden soll. Der Antrag soll
also dem Reglement gemäß für 6 Tage aus den
Kanzleitisch gelegt werden.

Was übrigens die Sache selbst betrifft, so war
der deutlich geäusserste Wille der Versammlung
nicht, neue Kantone zu erschaffen, sondern die be-
siehenden auszugleichen; also ist dieser Antrag weit
entfernt eine Folge des schon gcnommnen Beschluss
ses zu seyn, wie man ihn anzusehen, behaupten
könnte, ganz im Widerspruch mit demselben, eine
wahre Satyre. Die Würde der Vcrsemmlung lei-
det nicht, sich als ein körperliches Werkzeug der
Leidenschaft, von wem es auch sey, gebrauchen zu
lassen. Es war nicht das Interesse des Vols,
das Graf zu einem solchen Antrag bewog; als man
den Entwurf einer neuen Eintheilung Helvetiens
berieth, hat er bestandig die Nothwendigkeit der
Verminderung der Kantone kräftig untcrstüzt, in
dem heiisamen, eines wahren Republikaners wür-
digen Endzwecke, die Kosten zu vermindern welche
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uns erdrücken, und wenn Graf oder wer es sey,
heute eine andere Sprache redêff, so werden wir
nicht so einfältig seyn, sie zu hören.

In jedem/ Fall habe ich die Ehre Ihnen zu be-

obachten, daß dieser Vorschlag unausführbar ist;
denn wirklich wollen wir entweder die klemen Kau-
tone zum Müller der Ausgleichung annehmen, und
alsdann anstatt die Zahl der Kantone beizubehal-
ten, wurden wir wenigstens 60 bilden < oder wir
wollen eine höchste Anzahl der Seelen, z.B., 8«
oder I°o tausend festsetzen, alsdann muß man sie

vereinigen, wie sie heute sind.
Diesen Bemerkungen nach schlage ich vor, daß

Grafs Artrag auf chen Kanzleitisch niedergelegt
werde, oder wenn man ihn schon als angenommen
ansehen wollte, daß er zurükgenommen werde.

(Die Fortsetzung folgt.) ^

Ausländische Nachrichten.
Paris, 14. Thermidor. Reinhart, der neu-

ernannte Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
den man von den Engländern "gefangen versicherte,
befindet sicb mVilleftanche, wo er Quarantaine hält,
indem das Schiff, auf welchem, er von Genua die Reise
machte, mit einem aus der Levante zurükksmmenden
zusammentraf. Fo uch ö von Nantes ist zum Polizei-
minister ernannt an Bouraianons Stelle, der nur
wenige Wochen dieses Ministerium bekleidet hatte.
An Fonchüs Stelle ist Fl s re nt-G uy 0 t als Ge-
sandt-r bei der batavischen Republik abgegangen.

Frankfurt a. M. 26. I n l. Ich komme von
meiner Reise durch Bayern znrük. Sie können sich

von der Fre-müthigkeit, womit man gegenwärtig in
München über alle öffentliche Angelegenheiten
sorich'ff eben so wenig als von dem .daß der Bayern
gegen Oestreich und Rußland einen Begriff machen.
Bei dem Churfürsten geht lezterer sehr weit. Ab-
schstch'ch lnngegen ist der ttebermuth des russischen
Kaisers, der izt den Churfürsten zwingt, sein Contin-
gent zur Coalition zu geben, sich zur Pathenstelle
für die nächste Niederkunft der Kurfürstm aufdrangt
und am Ende noch fodert, daß der Chnrvrinz eine
russische Prm--essln Heirachen soll. Wenn dieß noch
lange fo fortgeht, so wird Deutschland eine ruffische
Provinz werden. Paul fodert die Wiederherstellung
der Jesuiten: er tvftdwhne Zweifel nach dem Tode
Pius VI. Babst, und er wird an? Ende noch allcs
werden, was er werden will. — Dem Churfürsten
von Sachsen hat er ink'mu'ren lasten, daß es ihm
lieb wäre, wenn auch in Sachsen das Censurwescn
nach russischer Art eingerichtet wurde. (In der

Note O findet sich ein Pröbchen dieser russisches

Censur. Uebrigens ist es gar nicht lange her, daß

in Frankreich und Helvetic» eben dieses russische Cen-

sursysiem — als repub l ikcn s tch e à « ß,

regel sein Wesen trieb. Ist voch den Postämter»
der einen dieser Republiken, vor einigen Monaten
Befehl ertheilt worden das beste und wahrhaft re-

pubiikanische Zeitungsblatt, das iu Deutschland
herauskommt, Posselts allgem. Zeitung nicht

passiren zu lassen, weil man sich vor gewissen Corre-

spondenzen aus der Schweiz fürchtete — und als diese

Thatsache in einem der gesetzgebenden Räche jener

Republik, denuucirt ward, hat sich doch ein ReM
tant eines freien Volkes nicht entblödet, dieser à
den Regierungsmaßregel seinen Beifall zu gebe» und

zu sage».- »es wäre sehr gut gewesen, man HM
längst alle deutschen Zeitungen verboten. ")

RegensburZ 19. Jul. Es ist nun gewiß,

daß nächstens ein Korps von ungefehr 32,000 Rufst»
über hier, doch ohne Rasttag in der Stadt zu hast

ten, m 6 Abtheilungen, die von 2 zu 2 Taaen auf

einander folgen, bis Eichach, die lezte Postsiatio»

vor Augsburg, marschiren, und wenn dort keine

neue Ordre von dem Erzherzog eintrift, seine»

Marsch gegen Memmingen fortsetzen wird. Dim
Truppen bedürfen täglich 2400 nicderösireichiM
Metzen Haber, s-wo njederösireichissche Centner Peu,

und der Mann erhält 2 1/4 Pfund Brod und stuff
Kr. Gemüs; Fleisch bekommen sie keines. Die erft

Abtheilung sollte am 26. d. h er eintreffen. Nun

aber erfährt man durch den schon vor ein paar

Tagen hier angekommenen russischen Gencralguartier-
meister, daß sie erst am 30. anlangen wird.

Berlin 20. Jul. Der König hat die Dêo-
thek des berühmten Joh. Reinh. Forster w Hâ,
welche besonders reich an englischen natnrhistsrische»

Werken) Reffebeschreibungen :c. ist, von der Witwe
desselben für Rthlr. für die hiesige große

nigliche Bibliothek gekauft.

1) Unterm tten May ist von der liefländiscben Gomerm-

mentS -Regierung ein kaiserl. Befehl publiZiffff,
den, daß folgende Bücher und schriftstellerische vff
nicht in das russische Reich gelassen werden, ««> ^
Publikum zirknlireu sollen: 1. Alle solche, ve>'

chen die Zeit der Herausaade in, irgend einem 0

der franz. Republik (i-ei-Mmt telle -m-we as >

pnbligne) angezecht wird. 2. Alle wlcae, meläv âder Wiener, oder'andrer regierenden Herren
verboten worden, z. Die Bücher: Ttwlâ p -

Sprachen. 4. Ä.nc sv/errc vrv Ax
maliaen Offiziers i» preussischen Diemien- 5. "
Brockiue: An Deutschland, eine Bean.wo tu.g
Schrift : Preussens NeuttalftállS - System.
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